
Bundesgesetz vom 18. Oktober 1977 über die Ein-, Aus- und 
Durchfuhr von Kriegsmaterial (Kriegsmaterialgesetz – KMG) 

BGBl. Nr. 540/1977 idF BGBl. I Nr. 125/2001 
 
§ 1. (1) Die Ein-, Aus- und Durchfuhr sowie die Vermittlung (Abs. 4) von Kriegsmaterial 
bedarf, unbeschadet der nach anderen Rechtsvorschriften notwendigen Bewilligungen, einer 
Bewilligung nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes. 
 
(2) Als Ein-, Aus- und Durchfuhr von Kriegsmaterial ist das Verbringen von Kriegsmaterial 
über die Staatsgrenze anzusehen. 
 
(3) Für das Überfliegen der Staatsgrenze durch Staatsluftfahrzeuge gelten die 
luftfahrtrechtlichen Vorschriften. 
 
(4) Die Vermittlung von Kriegsmaterial ist ein Vorgang, bei dem eine Person mit Wohnsitz 
oder Sitz im Inland die Verbringung von Waren, die sich außerhalb des Zollgebietes der 
Europäischen Union befinden, in ein anderes Land außerhalb des Zollgebietes der 
Europäischen Union gestattet oder veranlasst; dies gilt auch für jede andere 
grenzüberschreitende Verbringung außerhalb des Zollgebietes der Europäischen Union. 
 
§ 2. Die Bundesregierung bestimmt im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des 
Nationalrates durch Verordnung, welche Waffen, Munitions- und Ausrüstungsgegenstände 
nach dem jeweiligen Stand der militärtechnischen Entwicklung als Kriegsmaterial im Sinne 
dieses Bundesgesetzes anzusehen sind. 
 
§ 3. (1) Die Bewilligung nach § 1 wird vom Bundesminister für Inneres im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten und nach Anhörung des 
Bundesministers für Landesverteidigung, soweit keine anderen gesetzlichen oder 
völkerrechtlichen Verpflichtungen entgegenstehen, unter Anwendung von Artikel 130 Abs. 2 
B-VG erteilt. Hiebei ist darauf Bedacht zu nehmen, dass 
1.  die Ein-, Aus- oder Durchfuhr völkerrechtlichen Verpflichtungen oder 
außenpolitischen Interessen der Republik Österreich nicht zuwiderläuft; 
2.  die Aus- oder Durchfuhr nicht in ein Gebiet erfolgen soll, in dem ein bewaffneter 
Konflikt herrscht, ein solcher auszubrechen  droht oder sonstige gefährliche Spannungen 
bestehen; 
3.  die Aus- oder Durchfuhr nicht in ein Bestimmungsland erfolgen soll, in dem auf Grund 
schwerer und wiederholter Menschenrechtsverletzungen die Gefahr besteht, dass das 
gelieferte Kriegsmaterial zur Unterdrückung von Menschenrechten verwendet wird; 
4.  Embargobeschlüsse des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen entsprechend 
berücksichtigt werden; 
5.  der Ein-, Aus- oder Durchfuhr sicherheitspolizeiliche oder militärische Bedenken nicht 
entgegenstehen; 
6.  keine sonstigen vergleichbaren gewichtigen Bedenken bestehen.  
 
(1a) Abs. 1 steht einer Bewilligung nicht entgegen, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von 
Kriegsmaterial eine Maßnahme darstellt, um 
1. einen Beschluss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen oder 
2. einen Beschluss auf Grund des Titels V des Vertrages über die Europäische Union 
oder 
3. einen Beschluss im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (OSZE) oder 
4. sonstige Friedensoperationen entsprechend den Grundsätzen der Satzung der 
Vereinten Nationen, wie etwa Maßnahmen zur Abwendung einer humanitären Katastrophe 
oder zur Unterbindung schwerer und systematischer Menschenrechtsverletzungen, im 
Rahmen einer internationalen Organisation,  



durchzuführen, soweit dem keine völkerrechtlichen Verpflichtungen oder überwiegende 
außenpolitische Interessen der Republik Österreich entgegenstehen. 
 
(1b) Der Bundesminister für Inneres kann über das Vorliegen einer Voraussetzung nach 
Abs. 1a eine Feststellung der Bundesregierung einholen. 
 
(2) Die Erteilung der Bewilligung kann von der Vorlage einer sogenannten 
"Endverbrauchsbescheinigung" abhängig gemacht werden. 
 
(3) Die Bewilligung kann angemessen befristet werden; sie ist zu widerrufen, wenn die 
Voraussetzungen für ihre Erteilung weggefallen sind. Abs. 1a ist sinngemäß anzuwenden. 
 
(4) Die Bewilligung kann aus den im Abs. 1 angeführten Gründen an Auflagen hinsichtlich 
des Transportmittels, des Transportweges, der Grenzübertrittsstelle(n) und der 
Transportsicherheit geknüpft werden. 
 
(5) Jede Bewilligung der Ausfuhr von Kriegsmaterial ist mit der Auflage zu versehen, dass 
dem Bundesministerium für Inneres unverzüglich die erfolgte Ausfuhr zu melden ist. 
 
(6) Die Bewilligung darf für Kriegsmaterial, dessen Entwicklung oder Herstellung oder 
Einsatz nach österreichischer Rechtsordnung unzulässig ist, nicht erteilt werden. 
 
(7) Soweit dies sicherheitspolizeiliche Interessen erfordern, kann der Bundesminister für 
Inneres im Bescheid eine besondere Überwachung des Transportes im Bundesgebiet durch 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes anordnen; § 27a des Sicherheitspolizei-
gesetzes, BGBl. Nr. 566/1991, in der jeweils geltenden Fassung bleibt unberührt. 
 
§ 3a. (1) In den ersten sechs Monaten jeden Jahres hat die Bundesregierung dem 
Nationalen Sicherheitsrat eine Übersicht der im vorangegangenen Jahr gemäß Abs. 3 
übermittelten Übersichten und gemäß Abs. 4 und 5 ergangenen Mitteilungen zu erstatten. 
 
(2) Der Nationale Sicherheitsrat kann im Rahmen eines Bewilligungsverfahrens nach § 1 zu 
Fragen gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 bis 4 gehört werden; in diesen Fällen steht auch dem 
Bundesminister für Inneres die Befugnis zu, die Einberufung dieses Rates zu verlangen. 
 
(3) Der Bundesminister für Inneres kann im Wege des Bundesministers für auswärtige 
Angelegenheiten eine Übersicht der nach diesem Bundesgesetz erteilten Einfuhrbewilli-
gungen, gegliedert nach Kriegsmaterialien und unter Angabe des Herkunftslandes, und der 
gemäß § 3 Abs. 5 gemeldeten Ausfuhren von Kriegsmaterial, gegliedert nach 
Kriegsmaterialarten und unter Angabe des Bestimmungslandes sowie unter Angabe des 
jährlichen Gesamtwertes aller Ausfuhren, zum Zweck der zwischenstaatlichen 
Zusammenarbeit an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, an das Sekretariat des 
Wassenaar Arrangements und an die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
übermitteln. 
 
(4) Überdies kann der Bundesminister für Inneres im Wege des Bundesministers für 
auswärtige Angelegenheiten den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union jede 
Verweigerung einer Bewilligung zur Ausfuhr von Kriegsmaterial unter Angabe des 
Bestimmungslandes, des vorgesehenen Empfängers sowie der Art und Menge des 
Kriegsmaterials und der für die Verweigerung maßgeblichen Umstände mitteilen. 
 
(5) Bevor eine Bewilligung nach § 3 erteilt wird, kann der Bundesminister für Inneres, sofern 
von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union innerhalb der letzten drei Jahre für eine im 
Wesentlichen gleichartige Transaktion eine Bewilligung verweigert worden ist und ihm diese 
Verweigerung zur Kenntnis gebracht wurde, im Wege des Bundesministers für auswärtige 
Angelegenheiten den Mitgliedstaat, der die Bewilligung verweigert hat, konsultieren. Sofern 



hierauf dennoch eine Bewilligung erteilt wird, ist dies den Mitgliedstaaten samt den dafür 
maßgeblichen Umständen mitzuteilen. 
 
§ 4. (entfallen durch BGBl. I Nr. 57/2001) 
 
§ 5. (1) Eine Bewilligung nach § 3 ist nicht erforderlich für die Einfuhr von Kriegsmaterial 
durch den Bundesminister für Landesverteidigung, den Bundesminister für Inneres, den 
Bundesminister für Justiz und den Bundesminister für Finanzen für die ihnen unterstellten 
Organe. 
 
(2) Die Ausfuhr von Kriegsmaterial durch die in Abs. 1 angeführten Bundesminister bedarf 
der Zustimmung der Bundesregierung. Diese Zustimmung ist nicht erforderlich für die 
Ausfuhr von 
1. Kriegsmaterial zur Reparatur, Modifikation, Wartung, im Rahmen militär- oder 
polizeisportlicher Veranstaltungen, zur Erfüllung von Schutz- und Begleitdiensten oder zu 
Übungen und Ausbildungsmaßnahmen von dem jeweiligen Bundesminister unterstellten 
Organen; 
2. Kriegsmaterial, das zur Erprobung, Vorführung oder leihweisen Überlassung 

eingeführt wurde, zum Zwecke der Rückstellung an den Absender. 
 
(3) Eine Bewilligung gemäß § 3 ist nicht erforderlich für die Ein- oder Ausfuhr von 
Kriegsmaterial, das nur zum Zweck der Reparatur oder Wartung ein- oder ausgeführt wird 
und es sich um Gegenstände handelt, die auf Grund einer Bewilligung gemäß § 3 bereits 
einmal ein- oder ausgeführt wurden. Eine solche Ein- oder Ausfuhr darf erst durchgeführt 
werden, wenn sie der Bundesminister für Inneres nicht binnen sechs Wochen nach 
Einlangen der Meldung untersagt; dieser hat sie zu untersagen, wenn sich die 
Voraussetzungen, unter denen die ursprüngliche Bewilligung erteilt wurde (§ 3 Abs. 1) 
offenkundig geändert haben; im Falle der Untersagung gilt die Meldung als Antrag auf 
Erteilung einer Bewilligung gemäß § 3 Abs. 1. 
 
§ 6. (1) Die Zollbehörden und Zolldienststellen haben an der Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes aufgrund von Dienstanweisungen, die vom Bundesminister für Finanzen im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres zu erlassen sind, mitzuwirken. 
 
(2) Das Vorliegen der Bewilligung gemäß § 3 ist Erfordernis für die Durchführung der 
beantragten Zollabfertigung. 
 
(3) Bei Transitflügen mit Zwischenlandung ist Kriegsmaterial, auch wenn keine Entladung 
erfolgt, dem Zollamt zu stellen. 
 
§ 7. (1) Wer, wenn auch nur fahrlässig, Kriegsmaterial ohne die hiefür nach diesem 
Bundesgesetz erforderliche Bewilligung ein-, aus- oder durchführt oder vermittelt, ist, sofern 
die Tat nicht nach anderen Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, vom Gericht mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
 
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer, wenn auch nur fahrlässig, Kriegsmaterial entgegen 
unmittelbar anwendbarem Recht der Europäischen Union ein-, aus- oder durchführt oder 
vermittelt. 
 
(3) Wird Kriegsmaterial entsprechend den zollrechtlichen Vorschriften zum Grenzzollamt 
verbracht und diesem ordnungsgemäß gestellt und erklärt, so tritt die Strafbarkeit nach 
Abs. 1 oder 2 erst ein, wenn das Kriegsmaterial trotz Fehlens der erforderlichen Bewilligung 
in einer für die Ein-, Aus- oder Durchfuhr vorgesehenen Art des Zollverfahrens abgefertigt 
worden ist. 
 



§ 8. (1) Wer gegen Auflagen, die in den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Bescheiden enthalten sind, verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, sofern das 
Verhalten keinen gerichtlich strafbaren Tatbestand darstellt, von der Bezirksverwaltungs-
behörde, im Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde von dieser, mit Geldstrafe bis zu 
7 260 Euro zu bestrafen. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
§ 9. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tritt das Gesetz über Ein- und Ausfuhr 
von Kriegsgerät vom 6. November 1935, DRGBl. I S. 1337, in der Fassung der Verordnung 
über Durchfuhr von Kriegsgerät vom 5. September 1939, DRGBl. I S. 1665, außer Kraft. 
 
(2) Mit 1. Juli 2001 treten die Verordnungen über die Untersagung der Ausfuhr von Kriegs-
material sowie von zivilen Waffen und ziviler Munition in die Republik Irak, BGBl. 
Nr. 545a/1990 in der Fassung BGBl. Nr. 850/1995, in die Demokratische Republik Somalia, 
BGBl. Nr. 102/1992 in der Fassung BGBl. Nr. 74/1993, in die Republik Armenien sowie in die 
Republik Aserbeidschan, BGBl. Nr. 233/1992, in die Sozialistische Libysch-Arabische Volks-
Dschamahirija, BGBl. Nr. 234/1992, in die Republik Liberia, BGBl. Nr. 73/1993, in die 
Republik Ruanda, BGBl. Nr. 453/1994, sowie die Verordnung über die Untersagung der 
Ausfuhr von Kriegsmaterial nach Bosnien und Herzegowina, in die Bundesrepublik 
Jugoslawien und in die Republik Kroatien, BGBl. Nr. 234/1996, außer Kraft. 
 
§ 10. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1978 in Kraft. 
 
(2) Die §§ 1 Abs. 1 und 4, 3 Abs. 1, 1a, 1b und 6, 3a Abs. 3 bis 5, 5, 7 Abs. 2 und 3, 9, 10 
Abs. 3 und 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 57/2001 treten mit 1. Juli 
2001 in Kraft. 
 
(2a) § 8 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2001 tritt mit 1. Jänner 
2002 in Kraft. 
 
(3) Verordnungen aufgrund der Vorschriften dieses Bundesgesetzes können bereits von dem 
seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden. Diese Verordnungen dürfen 
frühestens mit dem in diesem Paragraphen bezeichneten Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden. 
 
§ 11. Mit der Vollziehung der §§ 2, 3a Abs. 1, 5 Abs. 2, erster Satz, ist die Bundesregierung, 
mit der Vollziehung der übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind die 
Bundesminister für Inneres, für auswärtige Angelegenheiten, für Landesverteidigung, für 
Finanzen und für Justiz je nach ihrem Wirkungsbereich betraut. 
 
 
 
 


